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ERKLÄRUNG FÜR DAS RATSPROTOKOLL 

Erklärung des Rates und der Kommission 

Der Rat und die Kommission weisen auf die Bedeutung und den Geltungsbereich der 

Bestimmungen über Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit hin, die in dem 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Republik Kenia, Mitglied der Ostafrikanischen 

Gemeinschaft, einerseits und der Europäischen Union andererseits (im Folgenden „Abkommen“) 

enthalten sind. Sie bekräftigen ihre Entschlossenheit, ehrgeizige Bestimmungen über 

Zusammenarbeit in künftigen ähnlichen Abkommen, insbesondere in 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) mit anderen Drittländern oder Gruppen von 

Drittländern, beizubehalten, da die WPA über die herkömmlichen Freihandelsabkommen 

hinausgehen. Sie weisen darauf hin, dass die erfolgreiche Umsetzung des Abkommens daher eine 

enge Einbeziehung der Mitgliedstaaten erfordern wird. 

In diesem Zusammenhang unterstreichen der Rat und die Kommission, dass die für die Annahme 

der Ratsbeschlüsse über die Unterzeichnung und den Abschluss – im Namen der EU – des 

Abkommens herangezogene Rechtsgrundlage die Bestimmung der Rechtsgrundlage im 

Zusammenhang mit künftigen Verhandlungen über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 

anderen Drittländern oder Gruppen von Drittländern oder mit deren Unterzeichnung oder Abschluss 

unberührt lässt. 

Der Rat und die Kommission betonen, dass die Unterzeichnung und der Abschluss des Abkommens 

durch die Union im Hinblick auf ein rasches Inkrafttreten erfolgen und die Aufteilung der 

Zuständigkeiten zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Verträge 

unberührt lassen. Daher erfolgen die Unterzeichnung und der Abschluss des Abkommens durch die 

Union allein unbeschadet der Rechtsnatur künftiger Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 

anderen Drittländern oder Gruppen von Drittländern, die nach Bewertung der ausschließlichen 

Zuständigkeiten, der nationalen Zuständigkeiten und der geteilten Zuständigkeiten – ob ausgeübt 

oder nicht – bezüglich der Bestimmungen des jeweiligen Abkommens bestimmt wird. 

Folglich verhindern die Unterzeichnung und der Abschluss des Abkommens durch die Union allein 

nicht, dass die Mitgliedstaaten künftige Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit anderen 

Drittländern oder Gruppen von Drittländern neben der Union unterzeichnen und abschließen. 

 


